
 
 
 
 
Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Berlin - Richtlinien über den Inhalt der Weiterbildung. 

 
Allgemeine Bestimmungen der Weiterbildungsordnung der Ärztekammer Berlin vom 18.02.2004 und vom 16.06.2004 
Abschnitt C: Zusatz-Weiterbildungen 

 
Tropenmedizin 
 
 
 
Die Angabe „BK" (Basiskompetenz) in der Spalte „Richtzahl" bedeutet, dass der Erwerb von Kenntnissen, Fertigkeiten und Erfahrungen gefordert ist, ohne dass hierfür eine festgelegte Mindestzahl 
nachgewiesen werden muss. 
 
 
 

Stand 13.04.2006 
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Zusatz-Weiterbildung Tropenmedizin 
 

 
Weiterbildungsinhalte 

Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten * 
 

Kenntnisse, Erfahrungen und  
Fertigkeiten erworben 
Datum / Unterschrift des WB-Befugten 

den Inhalten der Weiterbildung gemäß den  
Allgemeinen Bestimmungen der WbO (s. S. 5) 

  

der Epidemiologie, Erkennung und Behandlung von 
Tropen- und Reisekrankheiten einschließlich 
bakterieller, viraler, mykotischer und parasitärer 
Infektionen und Gifttierunfällen 

  

der medizinischen Beratung vor Reisen und 
Auslandseinsätzen einschließlich 
Prophylaxemaßnahmen und Impfungen 

  

der Gesundheitswissenschaft in tropischen, 
subtropischen Ländern und Entwicklungsländern 
sowie geomedizinischen Zusammenhängen 

  

arbeits- und umweltmedizinischen Aspekten des 
Auslandes einschließlich Vorsorge- und 
Tauglichkeitsuntersuchungen 

  

der Indikationsstellung, sachgerechten 
Probengewinnung und -behandlung für 
Laboruntersuchungen und Einordnung der 
Ergebnisse in das jeweilige Krankheitsbild 

  

Durchführung des mikroskopischen Nachweises 
von Protozoen, Würmern und Parasiten 

  

 
Untersuchungs- und Behandlungsmethoden Richt-

zahl 
Jährliche Dokumentation gemäß § 8 WbO der ÄKB * Kenntnisse, Erfahrungen 

und Fertigkeiten erworben 
   Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum / Unterschrift des WB-Befugten 

medizinische Beratung vor Reisen und 
Auslandseinsätzen einschließlich 
Prophylaxemaßnahmen und Impfungen 

300        

Mikroskopischen Nachweises von Protozoen, 
Würmern und anderen Parasiten 

100        

 
∗ ggf. weitere Bemerkungen des/der Weiterbildungsbefugten:  
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